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1. Welche grundsätzlichen Voraussetzungen gibt es?  

- Ehegattinnen und Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner 
haben grundsätzlich einen Beihilfeanspruch als berücksichti-
gungsfähige Person, wenn ihr Einkommen nach § 2 Abs.3 in Ver-
bindung mit Absatz 5a Einkommensteuergesetz im zweiten Ka-
lenderjahr vor Beantragung der Beihilfe  20.000€ nicht über-
steigt. 

Die Einkommensgrenze der berück-
sichtigungsfähigen Person muss be-
rücksichtigt werden 
 
 
 

2. Muss das Einkommen der berücksichtigungsfähigen Person nach-
gewiesen werden? 

 

- Das Einkommen muss durch Vorlage einer Kopie des Einkom-
mensteuerbescheides jährlich nachgewiesen werden, da Ein-
künfte aus Kapitalvermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 EStG) nach einem 
gesonderten Steuertarif (Abgeltungssteuer) für Einkünfte aus 
Kapitalvermögen (§ 32 d EStG) versteuert werden, sind diese 
Einkünfte nicht in dem im Steuerbescheid ausgewiesenen Be-
trag des „Gesamtbetrag der Einkünfte“ erfasst. Diese Einkom-
mensart wird im Steuerbescheid in einer weiteren Passage auf-
geführt.  
Daher ist es zwingend erforderlich, den vollständigen Einkom-
menssteuerbescheid bei der Beihilfestelle vorzulegen. 
Die für die beihilferechtliche Prüfung nicht benötigter Angaben 
(z.B. eigenes Einkommen, Zuwendungen an politische Parteien, 
Pflege von Angehörigen, Spenden, Handwerkerleistungen) kön-
nen hierbei selbstverständlich unkenntlich gemacht werden. 
 

- Liegt ein Steuerbescheid nicht vor, muss das Einkommen durch 
ein in Aussagekraft und Beweiswert dem amtlichen Steuerbe-
scheid gleichwertiges Dokument nachgewiesen werden. Es muss 
alle von § 2 Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 5a EStG erfassten 
Einkünfte umfassen. 
 

- Diese Möglichkeit einer ersatzweisen Erklärung beschränkt sich 
jedoch nach den Beihilfevorschriften nur auf die Fälle, in denen 
das laufende Jahreseinkommen niedriger als das durch Steuer-
bescheid nachgewiesene Vorjahreseinkommen ist. In diesen Fäl-
len ist die Beihilfegewährung dann unter Vorbehalt möglich. 

Der Nachweis über das Einkommen 
der berücksichtigungsfähigen Person 
muss der Beihilfe vorgelegt werden 
 
 
Es ist immer der vollständige Steuer-
bescheid einzureichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich verfüge über keinen Steuerbe-
scheid. Wie weise ich das Einkom-
men nach? 
 
 
 
Einkommenserklärung als Ersatz des 
Steuerbescheids ist nur in Ausnah-
mefällen möglich! 



 
3. Was sind die Einkünfte gem. § 2 EStG?  

- Die Einkünfte nach dieser Vorschrift umfassen folgende Ein-
kunftsarten: 
1. Einkünfte aus Land-und Forstwirtschaft, 
2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb, 
3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit, 
4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, 
5. Einkünfte aus Kapitalvermögen, 
6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, 
7. sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Einkommensteuer-

gesetz, dazu gehören u.a. der zu versteuernde Anteil der 
Renten aus der Deutschen Rentenversicherung und der 
Betriebsrenten (z.B. VBL). 

 
 
 
Was gehört zum Einkommen? 

4. Fallbeispiel 1 – Kein Beihilfeanspruch der Person  

- Der Beihilfeantrag wird 2021 gestellt. 
 
Einkünfte des Ehegatten: 
2019 (Vorvorkalenderjahr) über 20.000 Euro 
2021 über 20.000 Euro 
 
Beihilfe für den Ehegatten steht nicht zu, da die Einkünfte des 
Ehegatten 20.000 Euro übersteigen. 

Beispiel: 
 
Wann besteht kein Beihilfeanspruch 
für die berücksichtigungsfähige Per-
son? 

5. Fallbeispiel 2 – Beihilfeanspruch der Person  

- Der Beihilfeantrag wird 2021 gestellt. 
 
Einkünfte des Ehegatten: 
2019 (Vorvorkalenderjahr) über  20.000 Euro 
2021 unter 20.000 Euro 
 
Beihilfe für den Ehegatten wird unter Vorbehalt  gewährt, weil 
folgende Regelung gilt:  
 
Hat die berücksichtigungsfähige Person keine Einkünfte mehr 
über 20.000 Euro und erklärt die beihilfeberechtigte Person, 
dass im laufenden Kalenderjahr die Einkommensgrenze nach 
nicht überschritten wird, kann unter dem Vorbehalt des Wider-
rufs eine Beihilfe bereits im laufenden Kalenderjahr gewährt 
werden. 

Beispiel: 
 
Wann besteht ein Beihilfeanspruch 
für die berücksichtigungsfähige Per-
son? 

6. Was sind die Rechtsgrundlagen dieser Informationen?  

Die wichtigsten Bestimmungen, die diesem Informationsblatt zu-
grunde liegen, sind 

 

- die Verordnung über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-
, Pflege-, Geburts- und sonstigen Fällen (LBhVO) vom 8. Septem-
ber 2009, in der jeweils geltenden Fassung, darin insbesondere 
der § 4, 

Schauen Sie in die Originaltexte der 
Gesetze und Verordnungen. 

- das Landesbeamtengesetz des Landes Berlin (LBG) in der jeweils 
geltenden Fassung, darin insbesondere die §§ 76 und 108.  

 

Das Informationsblatt gibt Ihnen nur einen Überblick über die gel-
tenden Bestimmungen. Es kann nicht alle im Einzelfall erheblichen 

Das Informationsblatt gibt Ihnen nur 
einen Überblick. 



Besonderheiten erfassen. Sie können aus diesem Informationsblatt 
keine Rechtsansprüche herleiten. 

Haben Sie weitere Fragen?  

- Oder schauen Sie ins Internet: http://www.berlin.de/landesver-
waltungsamt/beihilfe/ 

Schauen Sie ins Internet. 

- Sie können sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ser-
vice-Punkt der Zentralen Beihilfestelle im Landesverwaltungs-
amt Berlin wenden. 

- Informationen zu den Sprechzeiten des ServicePunktes 

Wenden Sie sich an den ServicePunkt 
des LVWA. 

- Sie können uns per E-Mail erreichen: vbb@lvwa.berlin.de Schreiben Sie uns eine E-Mail. 
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